
Rheinisches Ärzteblatt 1/2005 7

Der neue elektronische
Arztausweis wird voraus-
sichtlich bis Ende des Jahres
2005 den alten Arztausweis
ablösen. Das gab der Tele-
matikbeauftragte der Bun-
desärztekammer und Präsi-
dent der Ärztekammer
Westfalen-Lippe,Professor
Dr. Ingo Flenker, kürzlich
in Düsseldorf bekannt. Die
Ärztekammern in Deutsch-
land werden den Ausweis
laut Flenker gemeinsam he-
rausgeben. Der neue Plas-
tikausweis mit Chip ist der
Schlüssel, mit dem Ärztin-
nen und Ärzte künftig auf
elektronisch gespeicherte
Patientendaten zugreifen
können – sei es auf der vom
Gesetzgeber neu eingeführ-
ten elektronischen Gesund-
heitskarte der Patienten
oder in einer elektronischen
Patientenakte. Die neuen

Karten ermöglichen auch
Anwendungen wie zum 
Beispiel das elektronische
Rezept, die elektronische
Arzneimitteldokumentati-
on oder den elektronischen
Arztbrief.

Wesentliche Funktionen
des elektronischen Arztaus-
weises sind die elektroni-
sche Identitätsprüfung, die
digitale Unterschrift und die
Verschlüsselung von Daten.
Neben bundesweit rund
270.000 Ärztinnen und Ärz-
ten sollen auch rund 77.000
Zahnärzte und über 50.000
Apotheken mit elektroni-
schen Heilberufsausweisen
ausgestattet werden.Deren
Einführung werde in Nord-
rhein-Westfalen eine ein-
deutige Grundlage im Heil-
berufsgesetz erhalten, sag-
te Landesgesundheitsminis-
terin Birgit Fischer.

Das vom Gesetzgeber an-
gestrebte Ziel eines elektro-
nisch vernetzten Gesund-
heitswesens, in das auch die
Krankenhäuser und andere
Einrichtungen der Gesund-
heitsversorgung einbezogen
sind, wird allerdings nur
schrittweise erreicht werden
können. Der 2.Vorsitzende
der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung und Vorsit-
zende der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein,Dr.
Leonhard Hansen, hält  ei-
ne flächendeckende Einfüh-
rung der elektronischen Ge-
sundheitskarte zu dem im
GKV-Modernisierungsge-
setz genannten Termin 1.Ja-
nuar 2006 nicht für möglich.

Die Kosten für die elek-
tronische Vernetzung wer-
den nach Hansens Angaben
die Krankenkassen zu 50
Prozent übernehmen. Die

andere Hälfte müsse zu-
nächst von den Heilberuf-
lern und Kliniken vorfinan-
ziert werden. Gutachter
schätzen die Kosten für die
Erstausgabe eines elektroni-
schen Arztausweises auf
rund 20 Euro pro Arzt, hin-
zu kommen laufende jährli-
che Kosten.Die Gesamtkos-
ten für die ärztliche Selbst-
verwaltung dürften rund 1,7
Millionen Euro betragen.
Erprobt werden die elektro-
nischen Heilberufsauswei-
se und die elektronische Pa-
tientenkarte ab Sommer
2005 in der Region Bochum-
Essen im Rahmen des Mo-
dellprojekts „eGesundheit.
nrw“ (siehe auch Rheini-
schen Ärzteblatt März 2004,
Seite 11, im Internet unter
www.aekno.de/ archiv/ 2004/
03/011.pdf).
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ELEKTRONISCHER ARZTAUSWEIS

Der Schlüssel zu elektronisch gespeicherten Patientendaten 
kommt voraussichtlich schon im nächsten Jahr

Der Hartmannbund-Lan-
desverband Nordrhein bie-
tet Ärztinnen und Ärzten
ein berufspolitisches Sor-
gentelefon an. Die Vorsit-

Die Listen, die zu den
Wahlen zur Kammerver-
sammlung der Ärztekam-
mer Nordrhein (Wahlperi-
ode 2005/2009) antreten,
können im Aprilheft (Er-
scheinungsdatum: 11.April
2005) des Rheinischen Ärz-
teblattes Wahlanzeigen
schalten. Das hat der Vor-
stand der Ärztekammer
Nordrhein beschlossen.Pro
Liste und Wahlbezirk – es
gibt die beiden Wahlbezirke
Köln und Düsseldorf – kann
nach dem Vorstandsbe-
schluss maximal eine Seite
belegt werden. Etwa zeit-
gleich mit dem Erscheinen
des Aprilheftes werden auch

KAMMERWAHLEN 2005

Wahlwerbung im Aprilheft
die Wahlunterlagen an die
nordrheinischen Ärztinnen
und Ärzte verschickt.

Der Vorstandsbeschluss
im Wortlaut kann bei der Re-
daktion Rheinisches Ärzte-
blatt, Tersteegenstr. 9, 40474
Düsseldorf, Telefon 0211/
4302-1246, Telefax 0211/
4302-1244 angefordert oder
im Internet unter www.
aekno.de (Rubrik „Aktuel-
les“) nachgelesen werden.We-
gen der Schaltung einer An-
zeige oder näheren Informa-
tionen hinsichtlich der Kon-
ditionen wenden sich Inte-
ressenten bitte an den WWF-
Verlag, Am Eggenkamp 37-
39, 48268 Greven, Telefon

02571/937630,Telefax 02571/
937655 (Frau Uphoff). Die
Manuskripte für Wahlanzei-
gen oder reproduktionsfähi-
ge Vorlagen müssen spätes-
tens am Montag,7.März bei
der Ärztekammer Nord-
rhein oder beim WWF-Ver-
lag vorliegen. ÄkNo/uma

HARTMANNBUND

Berufspolitisches Sorgentelefon
zende, Frau Haus, ist unter
Tel.:0221/40 20 14,Fax:0221/
405769 oder 0221/9403416,
E-Mail:HPHaus1@ aol.com
zu erreichen. HB
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www.aekno.de  
Ärztekammer Nordrhein
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Nordrhein

www.arzt.de  
Deutsches Ärztenetz


